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I.
An die
Rechnungsämter, Kirchengemeindeämter
Kirchengemeinden, die zur Kassen- und Rech​nungsführung nicht einem Verwaltungsamt
angeschlossen sind sowie
die Diakonieverbände
im Bereich der Evangeli​schen Landeskirche in Baden

Evangelische Tagungs- und Begegnungsstätte

Beuggen e.V., Schloß Beuggen, 79618 Rheinfelden

Evangelische Begegnungsstätte
Hohenwart e.V., Schönbornstr. 25,
75181 Pforzheim-Hohenwart

Diakonisches Werk der Evangelischen Landes​kir​che in Baden, Vorholzstr. 3, 76137 Karlsruhe

Evangelische Fachhochschule
Bugginger Str. 38, 79114 Freiburg

Rechnungsprüfungsamt im Hause

Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle im Hause

Gesamtausschuß im Hause
Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen
Kommission im Hause
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Rundschreiben Nummer 13/1997
Durchführung der Zusatzversorgung von kurzzeitig teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen/Mit​arbei​tern für Zeiträume vor dem 1.4.1991
h i e r : Aufschub der Nachentrichtung von Umlagen bis zum Eintritt des Versicherungsfalles

Bezug: Rundschreiben vom 9.5.1996


Sehr geehrte Damen und Herren,

entsprechend den Durchführungshinweisen des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 22.2.1996 hatten wir empfohlen, die Nachentrichtung der Umlage in Fällen, in denen der Versiche​rungsfall noch nicht eingetreten ist, bis zum Eintritt des Versicherungsfalles zurückzustel​len.
Der Kommunale Arbeitgeberverband hat sich inzwischen in einem Rundschreiben an seine Mitglie​der dafür ausgesprochen, den Anträgen der Anspruchsberechtigten auf Umlagenachentrich​tung für Zeiten einer kurzzeitigen Beschäftigung vor dem 1.4.1991 auch dann zu entsprechen, wenn der Versicherungsfall noch nicht eingetreten ist. Begründet wurde die Ände​rung in der Verfah​rensweise zu einen damit, dass aufgrund der gefestigten Rechtsprechung davon auszuge​hen ist, dass Arbeitsgerichte auch in künftigen Verfahren darauf erkennen werden, dass die in diesen Fällen von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern erhobenen Ansprüche auf Verschaf​fung einer Zusatzversorgung für Zeiten vor dem 1.4.1991 zu erfüllen sind. Zum anderen wurde auf die Mehr​kosten hingewiesen, die im Falle eines Aufschubs der Umlagenachentrichtung da​durch entstehen, dass die Zusatzversorgungskassen für nicht rechtzeitig entrichtete Umlagen satzungsge​mäß Verzugszinsen in Höhe von jährlich 6 % erheben. Wir empfehlen, entsprechend zu verfah​ren und die Nachentrichtung der Umlage entgegen dem Rundschreiben vom 9.5.1996 aus Kostengründen nicht mehr zurückzustellen, bis der Versicherungsfall eingetreten ist.

Hierzu geben wir folgende ergänzende Hinweise:

1. Für die noch aktiv beschäftigten Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter kann keine Aussage darüber getroffen werden, ob die Nachentrichtung von Umlagen und ggf. Beiträgen an die Zusatzversor​gungskassen für Zeiten einer unterhälftigen Teilzeitbeschäftigung vor dem 1.4.1991 sich positiv auf die Versorgungsrentenanwartschaften auswirkt. Auch lässt sich nicht absehen, wie sich das Leistungsrecht in der gesetzlichen Rentenversicherung und der Zusatz​versorgung bis zum Eintritt des Versicherungsfalles verändern wird. Eine Prognose über den Einfluß der Nachentrichtung von Umlagen auf die zu erwartenden Versorgungsrenten​anwartschaften ist daher nicht möglich.
2. Nach der Rechtsprechung des BAG haben die unterhälftig Teilzeitbeschäftigen einen An​spruch auf Nachentrichtung von Umlagen und ggf. Beiträgen für Zeiträume einer sozialversiche​rungspflichtigen Beschäftigung vor dem 1.4.1991. Wurde einem Antrag auf Nach​entrichtung der Umlage entsprochen, ist eine Stornierung selbst dann ausgeschlossen, wenn sich nach Eintritt des Versicherungsfalles ergibt, dass die Umlagenachentrichtung zur Minderung der Versorgungsrentenleistungen geführt hat.

3. Rentenleistungen aus der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung können grund​sätzlich nur dann gewährt werden, wenn eine Wartezeit von 60 Umlagemonaten erreicht wird. In Fällen, in denen sich absehen lässt, dass die Wartezeit trotz Umlagenachentrichtung nicht erfüllt und damit ein Rentenanspruch nicht erlangt werden kann, ist von einer Durchführung der Nachversicherung abzusehen.

4. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die einen Antrag auf Nachentrichtung von Umlagen gestellt ha​ben und die einen Zwischenbescheid gemäß Anlage 6 der Bekanntmachung des Finanzministe​riums Baden-Württemberg vom 22.2.1996 mit der Maßgabe erhielten, dass die Umlagenachentrichtung bis zum Eintritt des Versicherungsfalles aufgeschoben wird, sind schrift​lich zuvor davon zu informieren, dass nunmehr die „Nachversicherung“ durchgeführt wird und für den Fall, dass von der Umlagenachentrichtung abgesehen werden soll, dies inner​halb 1 Monats mitzuteilen ist.

5. Wegen der lohnsteuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Behandlung der nach​zuentrichtenden Umlage wird auf die diesbezüglichen Ausführungen in dem Rundschreiben vom 9.5.1996 sowie der diesem als Anlage beigefügten Bekanntmachung des Finanzministeri​ums vom 22.2.1996 verwiesen.
6. Die Antragstellerin/der Antragsteller sind aufzufordern, eine Lohnsteuerkarte vor Durchfüh​rung der Umlagenachentrichtung vorzulegen, soweit es sich nicht um aktiv Beschäftigte han​delt, deren Lohnsteuerkarte bereits vorliegt.

Soweit bei aktiv Beschäftigten für die nachzuentrichtende Umlage Lohnsteuer anfällt, kann diese in der Regel vom Arbeitslohn einbehalten werden.

Hinsichtlich der auf die nachzuentrichtende Umlage anfallenden Sozialversicherungsbeiträge hat der Arbeitgeber bei den aktiv Beschäftigten für den von den Beschäftigten zu zahlenden Teil des Sozialversicherungsbeitrages nach § 28 g SGB IV einen Anspruch gegen den Beschäftigten, den er durch Abzug vom Arbeitsentgelt grundsätzlich innerhalb der drei nächsten Lohn- oder Gehalts​zahlungen geltend machen kann.

Bei „rentennahen“ Anspruchsberechtigten kann eine Realisierung des Erstattungsanspruchs der vom Arbeitgeber vorgelegten Lohnsteuer und Arbeitnehmeranteile zu den Sozialversicherungsbei​trägen dadurch in Betracht kommen, dass die Anspruchsberechtigte/der Anspruchsberechtigte seine Ansprüche gegen die Zusatzversorgungskasse an den Arbeitgeber abtritt (siehe Anlage 3 zu der Bekanntmachung des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 22.2.1996).

Bei nicht „rentennahen“ Anspruchsberechtigten, die nicht mehr in einem Beschäftigungsverhältnis zu dem Arbeitgeber stehen, der die Umlage zur Zusatzversicherung nachzuentrichten hat, dürfte es vertretbar sein, die Abwicklung der Umlagenachentrichtung solange zurückzustellen, bis dem früheren Arbeitgeber vom Anspruchsberechtigten die auf die nachzuentrichtende Umlage fällig werdende Lohnsteuer sowie die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung ersetzt wurden bzw. vom Anspruchsberechtigten zumindest eine Erklärung vorliegt, dass er bereit ist, die für die nach​zuentrichtende Umlage fällig werdende Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeträge zu überneh​men, wobei die Höhe des vom Anspruchsberechtigten zu ersetzenden Beitrages zuvor zu ermit​teln und mitzuteilen ist.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


(Thielmann)

Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.
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